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Nürnberg, im Juli 2015 
 

 
 
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) beschlossen 
 
In seiner Sitzung am 18.06.2015 hat der Bundestag das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.06.2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Ab-
schluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (18/4050, 18/4351)“ das sog. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, 
in der vom Rechtsausschuss geänderten Fassung (18/5256) beschlossen. 
 
Ziel der EU-Bilanzrichtlinie ist es, kleine und mittlere Unternehmen in der EU durch Bürokratieabbau zu entlas-
ten. Das Gesetz sieht dazu insbesondere eine Anhebung der Schwellenwerte für die Einordnung kleiner, mit-
telgroßer und großer Kapitalgesellschaften vor.  
 
Vorgesehen ist auch eine Änderung der Umsatzdefinition, nach der „als Umsatzerlöse (…) die Erlöse aus dem 
Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen 
der Kapitalgesellschaft nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit 
dem Umsatz verbundener Steuern auszuweisen“ sind. 
 
Die nun vorgenommenen Änderungen am Regierungsentwurf betreffen im Wesentlichen die Vorschriften zur 
Befreiung von Tochterunternehmen, Personenhandelsgesellschaften und Mutterunternehmen von Vorgaben 
der Rechnungslegung. Zu der im Regierungsentwurf vorgesehenen Ausschüttungssperre für noch nicht verein-
nahmte Beteiligungserträge wurden mit Blick auf die phasengleiche Gewinnvereinnahmung Erläuterungen 
angefügt. 
 
Zudem ist die Streichung des Unternehmenswahlrechts zur vorgezogenen Anwendung aller neuen Vorschriften 
in der Übergangsvorschrift im Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch, im Publizitätsgesetz sowie in den 
Einführungsgesetzen zum Aktiengesetz und zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung erfolgt. Kapitalgesellschaften müssen die neuen Vorgaben somit erstmals auf das nach dem 31.12.2015 
beginnende Geschäftsjahr anwenden und dürfen sie nicht schon auf ein früheres Geschäftsjahr anwenden.  
 
Hinweis: 
An der Übergangsvorschrift für die Anhebung der Schwellenwerte für kleine und mittelgroße Kapitalgesell-
schaften wird allerdings ausdrücklich festgehalten. Die erhöhten Schwellenwerte in § 267 HGB-BilRUG und § 
293 HGB BilRUG dürfen danach bereits auf Abschlüsse für das nach dem 31.12.2013 beginnende Geschäfts-
jahr angewendet werden. Dabei wird nun zusätzlich gefordert, dass bei einer erstmaligen Anwendung im An-
hang oder Konzernanhang auf die fehlende Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse hingewiesen und unter nach-
richtlicher Darstellung des Betrags der Umsatzerlöse des Vorjahres, der sich aus der Anwendung von § 277 
Abs. 1 HGB-BilRUG ergeben würde, erläutert wird. Ergänzend hat der Bundestag eine Entschließung verab-
schiedet, in der die Bundesregierung aufgefordert wird zu prüfen, ob die bei der Verabschiedung des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes 2009 zugrunde gelegten Annahmen im Hinblick auf die Dauer des Bezugszeit-
raums für den Diskontierungszinssatz gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB angepasst werden müssen. Der Gesetz-
geber sei gefordert, heißt es in der Entschließung, seine damaligen Annahmen zu überprüfen und ggf. für Al-
tersversorgungsverpflichtungen der Unternehmen eine angemessene Verlängerung des Bezugszeitraums für 
die Ermittlung des Durchschnittszinssatzes vorzusehen. Die für den 19.06.2015 vorgesehene abschließende 
Beratung des „Entwurfs eines Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bü-
rokratie“ (Bürokratieentlastungsgesetz, BT-Drucks. 18/4948) hat der Bundestag von seiner Tagesordnung ab-
gesetzt. 
 
Ergänzend hat der Bundestag eine Entschließung verabschiedet, in der die Bundesregierung aufgefordert wird 
zu prüfen, ob die bei der Verabschiedung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 2009 zugrunde gelegten 
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Satz 1 HGB angepasst werden müssen. Der Gesetzgeber sei gefordert, heißt es in der Entschließung, seine 
damaligen Annahmen zu überprüfen und gegebenenfalls für Altersversorgungsverpflichtungen der Unterneh-
men eine angemessene Verlängerung des Bezugszeitraums für die Ermittlung des Durchschnittzinssatzes vor-
zusehen. Die für den 19.06.2015 vorgesehene abschließende Beratung des „Entwurfs eines Gesetzes zur Ent-
lastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie“ (Bürokratieentlastungsgesetz), BT-
Drucks. 18/4948, hat der Bundestag von seiner Tagesordnung abgesetzt. 
 
 
Beratungskosten beim Besteuerungs- und Wertfeststellungsverfahren im Erbfall 
 
Steuerberatungsgebühren für die von den Erben in Auftrag gegebene Erstellung der Erbschaftsteuererklärung 
oder der Erklärung zur gesonderten Feststellung nach § 157 i. V. m. § 151 BewG sind unter Berücksichtigung 
der den Erben unmittelbar durch den Erbfall treffenden, von der späteren Verwaltung und Verwertung des 
Nachlasses unabhängigen öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Abgabe einer Erbschaftsteuererklärung als 
Nachlassregelungskosten zum Abzug zugelassen. Gleiches gilt, wenn Kosten eines Gutachtens für die Ermitt-
lung des gemeinen Werts beim Grundbesitz, beim Betriebsvermögen und bei nicht notierten Anteilen an Kapi-
talgesellschaften anfallen und vom Erwerber getragen worden sind. Der Abzug dieser Kosten ist nicht nach § 
10 Abs. 6 ErbStG zu kürzen, soweit zum Erwerb steuerbefreites oder teilweise steuerbefreites Vermögen ge-
hört. 
Bei Feststellungen im Zusammenhang mit dem Wert des Anteils am Betriebsvermögen (§ 151 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 2 BewG) und dem Wert nicht notierter Anteile an einer Kapitalgesellschaft (§ 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BewG) ist Folgendes zu beachten: 
Ist eine gesonderte Feststellung nach § 151 Abs. 1 BewG durchzuführen, kann das Feststellungsfinanzamt von 
jedem, für dessen Besteuerung eine gesonderte Feststellung von Bedeutung ist, die Abgabe einer Feststel-
lungserklärung verlangen (§ 153 Abs. 1 BewG). 
Bei Feststellungen des Werts von Beteiligungen an Personengesellschaften ist die Feststellungserklärung vor-
rangig von der Gesellschaft anzufordern (§153 Abs. 2 BewG i. V. m. R B 153 Abs. 1 Satz 3 ErbStR 2011). 
Fordert das Feststellungsfinanzamt die Personengesellschaft zur Abgabe der Erklärung auf, ergibt sich eine 
unmittelbare gesetzliche Verpflichtung der Gesellschaft zur Abgabe der Feststellungserklärung. Die im Zu-
sammenhang mit der Erstellung der Feststellungserklärung anfallenden Kosten (insbesondere Steuerbera-
tungskosten und Kosten für Verkehrswertgutachten) stehen im Zusammenhang mit der Erbschaftsteuer des 
jeweiligen Gesellschafters und können somit nicht als Betriebsausgaben der Gesellschaft abgezogen werden (§ 
12 EStG). Die Kosten sind als Nachlassregelungskosten bei der Erbschaftsteuer abziehbar, soweit sie dem 
Erwerber als Entnahmen zugerechnet werden. 
Bei Feststellungen des Werts von nicht notierten Anteilen an Kapitalgesellschaften ist nur die Kapitalgesell-
schaft zur Abgabe der Feststellungserklärung aufzufordern (§ 153 Abs. 3 BewG). Mit der Aufforderung durch 
das Feststellungsfinanzamt entsteht für die Gesellschaft unmittelbar eine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe 
der Feststellungserklärung. Die im Zusammenhang mit der Erstellung der Feststellungserklärung entstehenden 
Kosten (insbesondere Steuerberatungskosten und Kosten für Verkehrswertgutachten) stellen daher für den 
Erwerber keine abzugsfähigen Nachlassregelungskosten dar, soweit die Gesellschaft diese nicht an ihn weiter-
gibt. 
Die Grundsätze gelten entsprechend auch für den Fall, dass im Rahmen des Feststellungsverfahrens weitere 
Feststellungen erforderlich sind, weil einzelne Vermögensgegenstände ihrerseits der gesonderten Feststellung 
nach § 151 Abs. 1 BewG unterliegen und die Gesellschaft auch für diese Feststellungserklärungen abgabever-
pflichtet ist. 
Keine Nachlassregelungskosten sind Steuerberatungs- und Rechtsberatungskosten, die in einem sich an die 
Steuerfestsetzung oder Wertfeststellung anschließenden Rechtsbehelfsverfahren oder einem finanzgerichtli-
chen Verfahren anfallen und vom Erwerber getragen worden sind; sie sind – wie auch die festgesetzte Erb-
schaftsteuer selbst – nicht zum Abzug zugelassen. Das gilt auch für andere Verfahren, in denen Änderungen 
der Steuerfestsetzung oder Wertfeststellung beantragt werden. Abzugsfähig sind jedoch auch hier Kosten eines 
Gutachtens, die für die Ermittlung des gemeinen Werts beim Grundbesitz, beim Betriebsvermögen und bei 
nicht notierten Anteilen an Kapitalgesellschaften anfallen. Der Abzug dieser Kosten ist nicht nach § 10 Abs. 6 
ErbStG zu kürzen, soweit zum Erwerb steuerbefreites oder teilweise steuerbefreites Vermögen gehört. 
* Oberste Finanzbehörden der Länder, Erlass v. 23.03.2015 
 
 

Ihre Steuerberater 
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Steuertermine August 2015 
10.08. Umsatzsteuer für Monatszahler 
10.08. Umsatzsteuer für Quartalszahler mit Fristverlängerung 
10.08. Lohn- und Kirchensteuer der Arbeitnehmer für Monatszahler 
17.08. Gewerbesteuer 
 


